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3. An werben ist jede Form der Ein
wirkung auf den Willen eines DDR- 
Bürgers, um seine Zusage oder sein Ein
verständnis bzw. die Bestärkung eines 
bereits bestehenden Entschlusses zu er
reichen.
Mitwirken durch Zuführung oder 
Transport kann sowohl vor als auch 
nach der Anwerbung erfolgen, z. B. 
beim Transport des Anzuwerbenden 
oder Angeworbenen. Die Zuführung 
kann eine freiwillige oder zwangsweise 
sein.
Die Anwerbung und die Mitwirkung 
durch Zuführung oder Transport muß 
zur Teilnahme an kriegerischen Hand
lungen erfolgen, die der Unterdrückung 
eines Volkes dienen.
Kriegerische Handlungen umfassen Ag
gressionskriege, direkte Aggressions
akte, bewaffnete Unterdrückungshand
lungen in innerstaatlichen Auseinander
setzungen und militärische Aktionen ge
gen nationale Befreiungsbewegungen. 
Sie brauchen sich nicht gegen andere 
Staaten und Völker, sondern können 
sich auch gegen das eigene Volk oder 
bestimmte Teile der Bevölkerung rich
ten. Der Bürger der DDR braucht nur 
zum Zwecke kriegerischer Handlungen, 
die der Unterdrückung eines Volkes die
nen, zum Eintritt in militärische Forma
tionen (reguläre Streitkräfte, Söldner
formation) angeworben werden. Teil
nahme an kriegerischen Handlungen ist 
nicht erforderlich, ebenso nicht, daß der 
Angeworbene unmittelbaren Waffen
dienst leisten soll.
Teilnahme ist hier nicht identisch mit

dem Begriff der Teilnahme im Sinne des
§22.

4. Planmäßigkeit der Tat oder Anwer
ben im Auftrag von Organisationen, 
Einrichtungen, Gruppen oder Personen, 
die einen Kampf gegen die DDR oder 
andere friedliebende Völker führen 
(verbrecherische Organisationen), führt 
zur Strafverschärfung nach Abs. 2.
Hier handelt es sich vor allem um solche 
Organisationen, die Söldner anwerben. 
Planmäßigkeit der Tat liegt bereits vor, 
wenn ein Büro zur Anwerbung gegrün
det wird. Im übrigen vgl. zu den Begrif
fen verbrecherische Organisationen und 
Planmäßigkeit § 97 Anm. 1 und § 106 
Anm. 6.
Im Auftrag handelt, wer tatsächlich im 
Interesse der genannten Organisationen 
usw. Werbungen, sei es auch nur ein
malig, ausführt oder daran mitwirkt, 
z. B. als einzelner Beauftragter oder 
durch getarnte Werbebüros.
5. Vollendet ist das Delikt, wenn der 
Angeworbene seine Bereitschaft erklärt, 
an kriegerischen Handlungen teilzuneh
men oder zu diesem Zwecke militäri
schen Formationen beizutreten. Die vor
hergehende Einwirkung ist Versuch, an
dere Handlungen können Vorbereitung 
sein.
6. § 87 erfordert Vorsatz. Mitwirken 
an der Anwerbung durch Zuführung 
oder Transport erfordert Kenntnis der 
Anwerbung.

7. Tateinheit ist möglich mit §§ 89, 91, 
92,105.

§88
Teilnahme an Unterdrückungshandlungen

(1) Ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, der sich an kriegeri
schen Handlungen zur Unterdrückung eines Volkes beteiligt, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(Z) Die Strafe kann nach den Grundsätzen über die außergewöhnliche Strafmil
derung herabgesetzt oder es kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit abgesehen werden, wenn der Tatbeitrag des Täters unter Berück
sichtigung aller Umstände nicht erheblich gewesen ist.
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